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Allgemeine Informationen
Office of the Governor, Economic 
Development and Tourism
512-936-0101, 800-888-8839, travel.state.tx.us
Der kostenlose Marketing-Support für Reiseplaner umfasst 
Folgendes: informative Broschüren, Straßenkarten von 
Texas, Reiseroutenplanung und Informationstouren für Rei-
segewerbe und Medien. Für weitere Informationen über 
den Tourismus in Texas besuchen Sie www.TravelTex.com. 
Material für Reiseplaner und Informationen für das Rei-
segewerbe und die Medien finden Sie unter travel.state.
tx.us.

Texas Parks and Wildlife Department
800-792-1112, tpwd.state.tx.us
Der Texas State Parks Pass ist ein jährliches, in einer Karte 
kombiniertes Mitgliedschaftsprogramm, das Besuchern un-
begrenzten Zutritt zu 120 Nationalparks und historischen 
Stätten gewährt (Preis $60). 

Texanische Bestimmungen für 
nicht dem Bundesstaat zugehörige 
Frachtunternehmen
Federal Motor Carrier Safety Administration
fmcsa.dot.gov, 800-832-5660
Ein nicht dem Bundesstaat zugehöriges Frachtunternehmen 
muss über eine Genehmigung der „Federal Motor Carrier 
Safety Administration (FMCSA)“ unter dem „Unified Carrier 
Registration System (UCR)“-Programm des Staates besit-
zen, wo dieses ansässig ist. Texas muss als Bundesstaat 
ausgewählt werden, in dem dieses den Frachthandel durch-
führt. Die ordnungsgemäßen Versicherungspapiere müs-
sen bei den Behörden registriert werden, in denen das Un-
ternehmen registriert ist und eventuelle Gebühren beglichen 
werden. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie 
das Texas Department of Motor Vehicles unter der Rufnum-
mer 888-368-4689 oder besuchen Sie txdmv.gov.

US- Einwanderungs- und Zollbehörde
Für die Einreise in die USA ist ein gültiger Reisepass erford-
erlich, der bei Ankunft vorgezeigt werden muss. Im Rahmen 
des „Visa Waiver“- Programms benötigen die Staatsbürger 
folgender Länder kein Einreisevisum: Andorra, Australien, 
Belgien, Brunei, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Por-
tugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik und 
Ungarn, sofern sie im Besitz eines Reisepasses sind, zum 
Urlaub, Transit oder für geschäftliche Zwecke einreisen und 
ihr Aufenthalt 90 Tage nicht übersteigt. Außerdem müssen 
sie, sofern sie auf dem Land- oder Schiffsweg einreisen, ein 
Rückreise- oder Anschlussticket haben und an Bord einer 
Transportgesellschaft einreisen, die am Visa Waiver-Pro-
gramm teilnimmt. Bürger der Vereinigten Staaten und Kana-
das sind ebenfalls von den Visumsbestimmungen befreit. 
Seit dem 12. Januar 2009 ist für alle Teilnehmer am Visa 
Waiver-Programm (VWP), die in die USA reisen, eine gültige 
Genehmigung via elektronisches Reisegenehmigungssys-
tem (ESTA) erforderlich. Das Electronic System for Travel 
Authorization (ESTA) des US-Heimatschutzministeriums ist 
ein kostenloses automatisiertes System zur Bestimmung der 
Einreiseberechtigung von US-Besuchern im Rahmen des 
VWP. Es erfasst die gleichen Informationen wie das Formular 
I-94W, das VWP-Reisende auf ihrem Weg in die USA ausfül-
len. ESTA-Anträge können jederzeit vor Reisebeginn gestellt 
werden. Eine ESTA-Genehmigung gilt im Allgemeinen bis 
zu zwei Jahre. Diese kann mehrmals zur Einreise in die 
USA benutzt werden. Das Heimatschutzministerium (DHS) 
empfiehlt die frühzeitige, mit den ersten Reiseplanungen 
zusammenfallende Einreichung eines ESTA-Antrags. Sta-
atsbürger aller anderen Nationalitäten müssen ein Einreise-
visum besitzen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von den 
US-Botschaften oder -Konsulaten im Ausland, oder wenden 
Sie sich an das nächstliegende Büro einer Fluggesellschaft. 
Der Beamte der US-Zoll- oder -Einwanderungsbehörde am 
Einreiseort erteilt die Erlaubnis zur Einreise in das Land und 
genehmigt die Länge des Aufenthalts. 

Autobahn- und Bundesstraßensystem, 
Verkehrsgesetze und Sicherheitsgurte 
Texas wird von neun landesweiten Highways durchquert. 
Bei einer durchgezogenen gelben Mittellinie darf nicht über-

holt werden. Die Geschwindigkeitsbeschränkung beträgt 30 
Meilen pro Stunde in städtischen Einzugsbereichen, 70 Mei-
len pro Stunde tagsüber und 65 Meilen pro Stunde nachts 
für Passagierfahrzeuge auf nummerierten Bundesstraßen 
außerhalb von städtischen Einzugsbereichen und 60 Mei-
len pro Stunde auf Landstraßen, sofern nichts anderes an-
gegeben ist. Die Benutzung von drahtlosen Kommunika-
tionsgeräten in Schulzonen ist untersagt, es sei denn, das 
Fahrzeug ist geparkt oder das Gerät wird in Verbindung mit 
einer Freisprechanlage genutzt. Nach texanischem Gesetz 
müssen Fahrer und Beifahrer unabhängig von deren Alter 
in allen Fahrzeugen Sicherheitsgurte tragen (wenn vorhan-
den). Kinder unter acht Jahren oder mit einer Körpergröße 
von unter 57 Zoll (145 Zentimeter) müssen in Kindersitzen 
festgeschnallt sein. Für weitere Informationen besuchen Sie 
txdot.gov/safety.

Gesetze zum Alkoholkonsum 
Das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum ist 21. 
Geöffnete Behälter mit alkoholischen Getränken sind im 
Fahrzeuginneren nicht gestattet. Das Fahren unter Alko-
holeinfluss wird mit einer minimalen Freiheitsstrafe von 
72 Stunden belegt. Mit Stand vom Juli 2010 sind 26 der 
254 Landkreise von Texas „trocken“, was bedeutet, dass 
nirgendwo Alkohol verkauft wird. Für weitere Informationen 
besuchen Sie tabc.state.tx.us.

Reisebestimmungen für Mexiko
Da sich die Bestimmungen für Mexiko häufig ändern, wird 
Gästen angeraten, sich vorzeitig über die ordnungsgemäßen 
Ein- und Ausreisepapiere im mexikanischen Konsulat zu 
erkundigen. Die Webseite des US- Außenministeriums en-
thält wichtige Ein- und Ausreisebestimmungen für Mexiko, 
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Abilene Regional Airport
325-676-6200,  
abilenetx.com/airport

Rick Husband Amarillo 
International Airport
806-335-1671, 
ci.amarillo.tx.us/de
partments/airport.html

Austin-Bergstrom  
International Airport
512-530-2242, 
ci.austin.tx.us/ 
austinairport

Southeast Texas  
Regional Airport  
(Beaumont)
409-719-4900, 
co.jefferson.tx.us/setra/
frames.htm

Corpus Christi  
International Airport
361-289-0171 x1210, 
cctexas.com/airport

Dallas/Fort Worth  
International Airport 
972-973-8888,  
dfwairport.com

Dallas Love Field
214-670-6080,  
dallas-lovefield.com

El Paso  
International Airport
915-780-4749,  
elpasointernational 
airport.com

Valley  
International Airport  
(Harlingen/ 
South Padre Island)
956-430-8600,  
flythevalley.com 

George Bush  
Intercontinental Airport 
(Houston)
281-230-3100,  
fly2houston.com

William P. Hobby Airport 
(Houston)
713-640-3000,  
fly2houston.com

Laredo  
International Airport
956-795-2000, 
ci.laredo.tx.us/airport

Lubbock Preston Smith 
International Airport
806-775-2044,  
flylia.com

McAllen-Miller  
International Airport
956-681-1500,  
mcallenairport.com

Midland  
International Airport 
(Midland/Odessa)
432-560-2200,  
flymaf.com

San Angelo Regional 
Airport/Mathis Field
325-659-6409 x3, 
sanangelotexas.us/airport

San Antonio  
International Airport
210-207-3411,  
sanantonio.gov/aviation

Tyler-Pounds  
Regional Airport
903-531-2343,  
cityoftyler.org

Wichita Falls  
Municipal Airport
940-855-3621, 
cwftx.net

Flughafeninformationen

Atlanta 2,25 2 3 2 2,25

Chicago 2,5 2,25 2,75 2,5 2,5

Denver 2,25 2 2 2,5 2,25

Los Angeles 3,25 3,25 2,25 3,75 3,25

Miami X 2,5 X 2,25 X

New York 3,5 3,25 X 3,5 3,75

Orlando 2,25 2,25 X 2,25 2,25

San Francisco 4 4 X 4,5 4

Seattle 4,24 4,25 X 4,75 X

St, Louis X 1,5 X 2 X

Washington 3 2,75 X 2,75 3,25
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B Informationszentrum B

Informationen über Fahrzeuggenehmigungen und Zollbestim-
mungen, über das Autofahren in Mexiko und Fahrzeugversi-
cherungen, sowie Tipps für Reisen ins Ausland. Für weitere 
Informationen siehe travel.state.gov. Wenn Sie mehr über 
Autofahren nach Mexiko erfahren möchten, rufen Sie die 
Nummer 800-44-MEXICO (639-426) an. 

Texas-Reiseinformationszentren 
800-452-9292, 
txdot.gov/travel/information_centers.htm 
Das Verkehrsministerium von Texas unterhält 12 Informa-
tionszentren mit geschulten Reiseberatern, die Reiseliteratur, 
Reiseplanung und wichtige Informationen, etwa über den 
Straßenzustand, anbieten. Diese in ganz Texas gelegenen 
Zentren sind – außer an den wichtigsten Feiertagen – täglich 
geöffnet. 

Amarillo . . . I-40 (aus Oklahoma und New Mexico kommend)

Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-10 (aus New Mexico kommend)

Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capitol-Komplex

Denison . . . . . . . . . . US Hwy. 75/69 (aus Oklahoma kommend)

Gainesville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-35 (aus Oklahoma kommend)

Langtry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US 90, Loop 25

Laredo . . . . . . . . . . . . . . I-35 und US 83 (aus Mexiko kommend)

Orange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-10 (aus Louisiana kommend)

Rio Grande Valley . . . . . . . . . . . .US 77 und US 83 in Harlingen 

Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-30 (aus Arkansas kommend)

Waskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-20 (aus Louisiana kommend)

Wichita Falls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-44, US 277/US 281

   (aus Oklahoma kommend)

Amtrak-Informationen
Für Informationen und Reservierungen rufen Sie  
800-872-7245 an, oder besuchen  
Sie http://www.amtrak.com.

US-Feiertage und Texas-Feiertage für 
2011-2012
5. September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor Day
11. November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veterans Day
24. November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thanksgiving Day*
25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Christmas Day

1. Januar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Year’s Day
16. Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Luther King Jr. Day
20. Februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Presidents’ Day
2. März . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Texas Independence Day
21. April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Jacinto Day
28. Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorial Day
19. Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emancipation Day
4. Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence Day
27. August . . . . . . . . . . . . . . . .Lyndon B. Johnson’s Birthday

*Der Bundesstaat Texas kann seinen Angestellten zusätzliche 
Feiertage gewähren, wie etwa den Tag nach Thanksgiving.
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